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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Verfassungsfragen

Beim Paket «Justizreform» konnte in den Kommissionen ebenfalls kein Konsens
gefunden werden. Unumstritten war lediglich die Vereinheitlichung des Straf- und
Zivilprozessrechts. Die bürgerlichen Kommissionsmehrheiten stimmten zwar dem
Grundkonzept des Bundesrates zu, das auf eine Entlastung des Bundesgerichts durch
Zugangsbeschränkungen sowie durch die Stärkung der kantonalen und
eidgenössischen Vorinstanzen setzt. Dieses wurde aber von der SP bis zuletzt bekämpft.
Da die Linke mit ihrem Vorschlag eines personellen Ausbaus des Bundesgerichtes nicht
durchdrang und zudem sich auch der von ihr bekämpfte Vorschlag des Bundesrates für
die Einführung einer beschränkten Verfassungsgerichtsbarkeit durchsetzte, lehnten
ihre Vertreter in der nationalrätlichen Kommission das Paket in der Schlussabstimmung
geschlossen ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.05.1997
HANS HIRTER

Die staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Räte hatten in einem Zusatzbericht
zur Verfassungsreform gefordert, dass in den Bereichen Parlamentsorganisation und
Beziehung des Parlaments zum Bundesrat eine über die von der Regierung
vorgeschlagene reine Nachführung hinausgehende Reform anzustreben sei. Sie
machten dabei zu beiden Bereichen auch konkrete Vorschläge. Der Bundesrat
anerkannte die Berechtigung dieses nicht neuen Anliegens und beschloss im April, ein
Reformpaket «Staatsleitung» auszuarbeiten, das im Rahmen der Verfassungsreform
behandelt werden soll. Dieses soll neben den beiden erwähnten Bereichen auch die
Regierungsorganisation umfassen. Aufgrund früherer Entscheide sollen dabei
namentlich die Zahl der Regierungsmitglieder und die Stärkung der Funktion des
Bundespräsidenten im Vordergrund stehen. Bezüglich Vorgehen schlug der Bundesrat
vor, sich bis zum Vorliegen dieses Pakets, welches er auf ungefähr Mitte 1999
terminierte, auf eine Nachführung der Verfassung zu beschränken und die darüber
hinausgehenden Vorschläge der staatspolitischen Kommissionen zurückzustellen. Die
ständerätliche Kommission hielt sich an diesen Ratschlag. Die nationalrätliche
Verfassungskommission erachtete hingegen dieses Tempo als ungenügend und nahm
einige Vorschläge der SPK bereits in die Verfassungsnachführung auf. So hiess sie eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik gut, welche darin besteht, dass das
Parlament die grundlegenden Ziele der Aussenpolitik festlegt (Art. 156). Sie stimmte
ebenfalls dem neuen Instrument des Auftrags zu, welches dem Bundesrat als Richtlinie
dient für die Erfüllung von Aufgaben, die in seinem Kompetenzbereich liegen (Art. 161.1
gquater). 2

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Die Verfassungskommissionen der beiden Parlamentskammern, welche sich im
Dezember des Vorjahres konstituiert hatten, nahmen Ende Januar die parallel geführte
Beratung der drei Vorlagen zur Verfassungsrevision («Nachführung», «Volksrechte»
und «Justizreform») in Angriff. Beide hiessen grundsätzlich das bundesrätliche Konzept
gut. Während das Eintreten auf die Nachführung unbestritten war, zeigten sich beim
Paket «Reform der Volksrechte» bereits zu Beginn grundlegende Differenzen, welche
ihren Grund vor allem im Vorschlag der Erhöhung der Unterschriftenzahlen für Initiative
und Referendum hatten. Die nationalrätliche Kommission fällte zwar auch diesen
Eintretensbeschluss einstimmig, sieben der 39 Mitglieder enthielten sich aber der
Stimme. Angesichts der Umstrittenheit dieses Pakets konzentrierten sich beide
Kommissionen während des Berichtsjahres auf die beiden anderen Vorlagen (A
«Nachführung» und C «Justizreform»), welche sie am 21. (nationalrätliche Kommission)
resp. 27. November (ständerätliche Kommission) verabschieden konnten. Sie hielten
damit bei diesen beiden Teilen die terminlichen Vorgaben des Bundesrates ein. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER
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Beim Paket «Nachführung» schlossen sich beide Kommissionen dem
Bundesratsvorschlag für einen umfassenden Grundrechtskatalog an. Sie waren sich
einig, dass in dieser Nachführung auch Platz für bestimmte konsensfähige Neuerungen
sein soll. So nahmen sie ein explizites Diskriminierungsverbot auf, in dem die
wichtigsten Tatbestände möglicher Diskriminierung (Rasse, Geschlecht, Religion etc.)
beispielhaft aufgeführt sind. In einigen Bereichen der Grundrechte schwächte die
ständerätliche Kommission die Version des Bundesrates leicht ab; so etwa bei der
Garantie des Redaktionsgeheimnisses und des Streikrechts. An der von Wirtschaftsseite
bekämpften Aufnahme von Sozialzielen in die Verfassung hielten beide Kommissionen
fest, allerdings auch am Zusatz, dass daraus keine direkt anwendbaren Ansprüche auf
staatliche Leistungen abgeleitet werden können. In der Gesamtabstimmung passierte
die Nachführung deutlich, wenn sich auch in der nationalrätlichen Kommission fünf der
neun SP-Kommissionsmitglieder der Stimme enthielten. Diese Unzufriedenheit der
Linken und die über hundert Minderheitsanträge kündigten an, dass die Debatte längst
nicht abgeschlossen ist. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.1997
HANS HIRTER

Beim Paket «Volksrechte» waren zu Jahresende wichtige Entscheide, wie z.B. zur
Erhöhung der Unterschriftenzahl, noch offen. Die beiden zuständigen
Subkommissionen hatten beantragt, auf eine Erhöhung zu verzichten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1997
HANS HIRTER

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Im März 2020 reichten die Grüne (Pa.Iv. 20.403) und die sozialdemokratische Fraktion
(Pa.Iv. 20.404) je eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie die Einsetzung einer
PUK zur Aufarbeitung der Crypto-Affäre forderten. Während die Grüne Fraktion als
Begründung anführte, die umfassende Aufklärung der Crypto-Affäre liege im Interesse
der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität und der Neutralität der Schweiz, führte die
SP-Fraktion in ihrer Begründung eine Vielzahl an Fragen auf, die es zu klären gelte.
Konkret verlangte sie die Beleuchtung von sechs Themenkomplexen: Komplizenschaft
des NDB, Rolle der Armee, Rolle der Bundesanwaltschaft, Rolle des Fedpol und dessen
Zusammenarbeit mit dem NDB, Rolle weiterer Bundesbehörden sowie Verantwortung
des Bundesrates.
Das Büro des Nationalrates lehnte das Begehren der beiden Fraktionen im November
mit 8 zu 5 Stimmen ab. Nach Anhörung der beiden initiierenden Fraktionen, des GPDel-
Präsidenten und einer Vertretung des Bundesrates sei es zur Ansicht gelangt, dass der
kurz zuvor veröffentlichte Untersuchungsbericht der GPDel die aufgeworfenen Fragen
beantwortet habe, gab es per Medienmitteilung bekannt. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.11.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der am 24. November veröffentlichte Bericht der parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) konnte keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse im
Zusammenhang mit dem Rücktritt von Elisabeth Kopp bringen. Politisch brisanter
waren seine Enthüllungen über die Aktivitäten der Bundesanwaltschaft und dabei
insbesondere der politischen Polizei. 7

BERICHT
DATUM: 24.11.1989
HANS HIRTER

Der Bericht enthält aber auch eine detaillierte Chronik der Ereignisse vor dem
Eingeständnis des Telefongesprächs von alt-Bundesrätin Kopp mit ihrem Mann. Kein
gutes Licht auf die Alt-Bundesrätin warfen die im PUK-Bericht gemachten
Feststellungen über ihr Verhalten. So sei sie auf den Rat ihrer eingeweihten
Chefbeamten, das ominöse Telefongespräch bekanntzugeben, bevor es von den Medien
aufgedeckt werde, nicht eingetreten. Kurz bevor sie durch die Berichte in der Presse
dann doch zu einem Geständnis gezwungen worden sei, habe sie versucht, die Schuld
auf ihre persönliche Mitarbeiterin abzuwälzen. Für die in einigen Medien geäusserten
schwerwiegenderen Verdächtigungen gegen Elisabeth Kopp im Zusammenhang mit
ihrer Amtsführung als Justizministerin fand allerdings auch die PUK keine
Anhaltspunkte. Alt-Bundesrätin Kopp war freilich mit der Darstellung nicht
einverstanden. Über ihren Anwalt verlangte sie erfolglos, dass der PUK-Bericht

BERICHT
DATUM: 19.12.1989
HANS HIRTER
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zurückzuziehen und das Kapitel über die Umstände ihres Rücktritts zu streichen seien.
Kurz darauf wandte sie sich dann allerdings in einem Schreiben an die eidgenössischen
Räte. Darin gestand sie erstmals eigene Fehler zu und entschuldigte sich für ihr
Verhalten zwischen dem Telefonanruf an ihren Mann und ihrem Rücktritt. 8

Regierungspolitik

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 10

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung verfügt über zwei formelle Instrumente, um im Rahmen der
Dienstaufsicht Untersuchungen anzuordnen: Mit der Administrativuntersuchung
werden Sachverhalte geklärt und mit der Disziplinaruntersuchung wird abgeklärt, ob
Dienstpflichtverletzungen durch Personen vorliegen. Bei den Untersuchungen zu den
Hochseeschifffahrtsbürgschaften handelte es sich also um eine
Administrativuntersuchung. Die GPK beider Räte hatten bei ihrer Inspektion dieser
Untersuchung kritisiert, dass die für die Untersuchung zuständigen Amtsstellen, die EFK
und das WBF, rechtliche Fragen nicht genügend geprüft hätten. Es seien
schwerwiegende Defizite hinsichtlich Anordnung der Verfahren sowie der Kompetenz
und der Unabhängigkeit des Untersuchungsorgans, aber auch hinsichtlich der
Kommunikation zwischen den Amtsstellen festgestellt worden. Die GPK hatten aufgrund
dieser Kritik dem Bundesrat empfohlen, eine Stelle einzurichten, die mit der
notwendigen Expertise als Beratungs- und Anlaufstelle bei Administrativ- und
Disziplinaruntersuchungen fungieren solle. 
Der Bundesrat wies darauf hin, dass die Bundeskanzlei (BK) und das Bundesamt für
Justiz (BJ) diese Funktion bereits wahrnehmen würden und lehnte die Empfehlung
deshalb ab. 
Eine Mitte Juni 2019 veröffentlichte Evaluation der PVK zeigte jedoch auf, dass in den
von ihr aus den total 217 zwischen 2003 und 2017 durchgeführten Administrativ- und

MOTION
DATUM: 11.03.2020
MARC BÜHLMANN
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Disziplinaruntersuchungen ausgewählten Fällen nur äusserst selten die vom Bundesrat
genannten Stellen mit Querschnittfunktion – neben der BK und dem BJ wurde auch das
Eidgenössische Personalamt dazu gezählt – als Ressource oder Beratungsstelle genutzt
wurden. 
Dies zeige, dass Handlungsbedarf bestehe, so die GPK-NR. «Aufgrund der grossen
Zurückhaltung des Bundesrates» zur Empfehlung wandle sie diese deshalb in eine
Motion um, so die Begründung der Kommission für ihren Vorstoss. Der Bundesrat
müsse laut dieser Motion nicht nur Stellen bezeichnen, die über die notwendige
Expertise verfügen und bei Bedarf Rechtsauskünfte erteilen und Beratung anbieten,
sondern er solle auch dafür besorgt sein, dass diese Querschnittstellen von den
Amtsstellen, die mit Administrativ- oder Disziplinaruntersuchungen betreut werden,
systematisch angegangen werden.  
In der Frühjahrssession 2020 wurde die Motion im Nationalrat beraten. Weil der
Bundesrat in der Zwischenzeit seine Zurückhaltung abgelegt und die Motion zur
Annahme empfohlen hatte, geschah dies stillschweigend. 11

Nachdem der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Bericht der GPK-NR die Motion
ausdrücklich begrüsst hatte, mit der eine Beratungs- und Anlaufstelle bei
Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Bundesverwaltung geschaffen
werden soll, und auch die GPK-SR deren Überweisung beantragt hatte, war die
stillschweigende Annahme im Ständerat in der Herbstsession 2020 keine Überraschung.
Kommissionssprecherin Maya Graf (gp, BL) erinnerte vor dem Entscheid daran, dass es
wichtig sei, eine Stelle zu haben, in der die nötige Expertise vorhanden sei, um heikle
Fragen nach Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Verwaltung zu klären.
Bundeskanzler Walter Thurnherr betonte, dass der Bundesrat vorhabe, die bereits
fachlich zuständigen Stellen – das Bundesamt für Justiz, das Eidgenössische
Personalamt und die Bundeskanzlei – explizit als Anlaufstellen für Fragen zu
Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen zu definieren. 12

BERICHT
DATUM: 20.05.2020
MARC BÜHLMANN

Die Bekämpfung der Motion von Martina Munz (sp, SH), mit der die Schaffhauser
Sozialdemokratin geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen gefordert
hätte, führte Mitte Juni 2020 zur Abschreibung der Motion, weil sie während zweier
Jahre nicht behandelt worden war. Der Bundesrat hätte den Vorstoss eigentlich zur
Annahme empfohlen – eine Qualifikation, die normalerweise zu einer stillschweigenden
Annahme in den Räten führt. Da das Begehren aber bekämpft worden war, hätte
eigentlich eine Diskussion darüber stattfinden müssen. Dies geschah aber auch deshalb
nicht, weil Natalie Rickli (svp, ZH), die die Motion ursprünglich bekämpft hatte, in der
Zwischenzeit aus dem Rat ausgeschieden war, aber Christian Wasserfallen (fdp, BE) und
Verena Herzog (svp, TG) die Bekämpfung übernommen hatten. 13

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Die Bestimmung der Kommissionszusammensetzung nach eidgenössischen Wahlen ist
ein für die Politikgestaltung in der Legislatur ziemlich entscheidendes, aber in den
Medien selten ausführlich beleuchtetes Ereignis. Die je elf Kommissionen in beiden
Kammern werden mit je 13 (Ständerat) bzw. je 25 (Nationalrat) Parlamentarierinnen und
Parlamentariern besetzt. Wie viele Sitze die Parteien in diesen Kommissionen erhalten,
ist erstens abhängig von den Mandaten. Bei der Verteilung der total 143 Mandate im
Ständerat und der 275 Mandate im Nationalrat kommt es zweitens allerdings zu
Restmandaten, die vom Büro-NR bzw. dem Büro-SR verteilt werden. Wie diese
Verteilung aussieht, kann für die Politik der Kommissionen entscheidend sein. Dies war
für die 50. Legislaturperiode insbesondere auch deshalb der Fall, weil die SVP und die
FDP aufgrund ihrer Wahlgewinne in mehreren Kommissionen zusammen die Mehrheit
haben werden. Ein provisorischer Verteilschlüssel wurde Mitte November vorgelegt.
Welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier Einsitz in welchen Kommissionen
nehmen, bestimmen dann die Fraktionen selber. Die Kommissionspräsidien werden alle
zwei Jahre neu besetzt. Die Wahl aller Präsidien und aller Kommissionsmitglieder fand
dann am 10. Dezember statt. 
In der Tat waren die SVP und die FDP in sechs (WAK-NR, SPK-NR, KVF-NR, SiK-NR, RK-
NR, FK-NR) der elf Nationalratskommissionen in der Mehrheit und konnten so
politischen Geschäften von Beginn weg ihren Stempel aufdrücken. Insbesondere die
WAK, in der als Schnittstelle Geschäfte aus allen Bereichen behandelt werden, wird als
wichtig erachtet.

ANDERES
DATUM: 10.12.2015
MARC BÜHLMANN
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Die SVP wird für die nächsten beiden Jahre die KVF-NR, die SPK-NR, die GPK-NR, die
APK-NR und die WBK-NR präsidieren. Die SiK-NR und die SGK-NR werden von der FDP
und die Urek-NR von der CVP geleitet. Die SP wird der WAK-NR, der FK-NR und der RK-
NR vorstehen. Dies war für Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) wichtig, da sie mit
dem zu erwartenden Präsidiumssitz in der WAK auch ihren persönlichen Wahlkampf
befeuert hatte. 
Die Zuteilung der einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu den
Kommissionen sei eine der undankbarsten Aufgaben eines Fraktionschefs, zitierte die
BaZ SP-Sprecher Michael Sorg. Normalerweise müssen neu gewählte
Parlamentsmitglieder warten, bis sie in ihre Wunsch-Kommission einsitzen können.
Dies war nicht der Fall für Roger Köppel (svp, ZH), der in die APK gewählt wurde, und
auch nicht für Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR), die auf Anhieb in der
prestigeträchtigen WAK sitzen wird. Auch Neo-Nationalrat Tim Guldimann (sp, ZH)
durfte in seiner Wunschkommission, der APK, Einsitz nehmen. 14

In der seit der "Kasachstan-Affäre" sehr virulenten Diskussion ums Lobbying, brachte
Kathrin Bertschy (glp, BE) ein neues Argument ein: Die Interessenvertretung in den
Kommissionen durch die Parlamentsmitglieder selber. Diese sei freilich gewollt, aber
wenn es bei der vertraulichen Vorberatung von wichtigen Geschäften in den
Kommissionen zu einer Vertretung von direkten finanziellen Eigeninteressen komme,
dann sei der Bogen überspannt. Für einen solchen Fall forderte die Berner Grünliberale
eine Ausstandspflicht für Kommissionsmitglieder. Als Beispiel führte sie den Landwirt
an, der in der Kommission weder über die Ausgestaltung noch über die Höhe von
Direktzahlungen, die er selber ja auch erhalte, mitberaten dürfe. 
Die Mehrheit der SPK-NR erachtete es als schwierig, gerechte Massstäbe für eine solche
Ausstandsregelung zu finden. Sie stellte die rhetorische Frage ob ein Hersteller von
Solarpanels bei der Diskussion um die Energiewende, oder ein Rentner bei der
Vorberatung von Geschäften zur Altersrente, oder ein Skilehrer bei der Beratung zur
Förderung des Tourismus ebenfalls in den Ausstand treten müsste. Es sei schwierig hier
Grenzen zu ziehen und deshalb müsse man weiterhin auf eine gute und repräsentative
Besetzung der Kommissionen, die in der Verantwortung der Fraktionen liege, zählen.
Erst wenn diese Selbstregulierung nicht mehr funktioniere, müsse man sich über Regeln
Gedanken machen. 
In der Ratsdebatte versuchte eine Minderheit vergeblich, den Unterschied zwischen
Interessenvertretung und Vertretung von Eigeninteressen deutlich zu machen. Auch die
Nennung der konkreten Beispiele aus der letzten Legislatur vermochte die
Ratsmehrheit nicht umzustimmen. Die Vertreterin der Kommissionsminderheit und
Parteikollegin der Initiantin – Tiana Angelina Moser (glp, ZH) – erwähnte etwa die
Agrarreform 2014-2017 oder die Beratung des Alkoholgesetzes, das von einer
Jugendschutzvorlage zu "einem Schnapssubventionsgesetz mutiert" sei. Die
Volksvertreterinnen und -vertreter wollten aber von einer Ausstandspflicht nichts
wissen und versenkten das Anliegen mit 118 zu 64 Stimmen bei 12 Enthaltungen. Die GLP
wurde von den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP und GP unterstützt. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Eigentlich ist im Parlamentsgesetz (Art. 47) geregelt, dass vertraulich sei, was
parlamentarische Kommissionen beraten. Allerdings wird diese Regel wohl ziemlich
häufig verletzt, da Verbände oder Fraktionsangehörige, aber auch
Medienvertreterinnen und -vertreter häufig Informationen über Kommissionssitzungen
erhalten dürften. Geben die Medien diese Informationen preis, kann dies für sie selber
allerdings rechtliche Folgen haben. In der Tat war 2016 ein Journalist der Basler Zeitung
von der Bundesanwaltschaft per Strafbefehl zu einer Geldbusse von CHF 300 verurteilt
worden, weil er in seinem Zeitungsbeitrag detaillierte Diskussionspunkte und
Abstimmungen der RK-NR im Vorfeld der Beratungen zum Geldspielgesetz aufgelistet
hatte. Zwar war im damaligen Verfahren nicht klar geworden, woher die Informationen
stammten, der Medienschaffende wurde aber wegen Publikation geheimer
Informationen bestraft (StGB Art. 293). Dies blühte auch einem Blick-Journalisten, der
Anfang Mai von einer Sitzung der RK-NR zur Aktienrechtsreform berichtete, bei welcher
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) den Raum verlassen habe. Die Gründe für diesen «Eklat im
Bundeshaus», wie der Blick titelte, wurden sehr detailliert, mit Nennung der Personen
und ihren Aussagen während der Sitzung ausgeführt. Zahlreiche Medien, darunter gar
ein deutsches Nachrichtenportal, nahmen den Ball auf. Es sei zum Eklat gekommen,
weil Vogt nicht der gleichen Meinung gewesen sei wie seine Partei und die SP ihm
vorgeworfen habe, als Kommissionssprecher – Vogt wäre dafür vorgesehen gewesen –
nicht glaubwürdig zu sein. Die verbalen Angriffe gegen den Zürcher seien sehr heftig

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 31.05.2018
MARC BÜHLMANN
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gewesen. Ende Mai reichte die RK-NR bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen
unbekannt wegen Verletzung des Kommissionsgeheimnisses ein. 16

Als parlamentarische Gruppe werden informelle Zusammenschlüsse von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern zwecks Austausch zu einem bestimmten, die
Gruppe interessierenden Thema bezeichnet. Eine von den Parlamentsdiensten geführte
Liste wies Mitte Juni 2019 nicht weniger als 156 solcher Gruppen aus, die von A wie
Altersfragen bis Z wie Zivildienst für unterschiedlichste Themen gegründet worden
waren. 
In seiner Antwort auf das Postulat Molina (sp, ZH) gab das Büro-NR seine Absicht kund,
prüfen zu wollen, ob es Vorgaben oder Richtlinien für die in den letzten Jahren in ihrer
Zahl stark angewachsenen Gruppen geben solle. Das Anliegen des Zürcher
Sozialdemokraten erübrige sich deshalb. Fabian Molina hatte in seinem Vorstoss die
Befürchtung geäussert, dass parlamentarische Gruppen gegründet würden, die eine
«Assoziierung mit rassistischen oder antisemitischen Personen, Organisationen oder
Inhalten» zum Ziel haben könnten. Das Büro habe keine Kenntnis von solchen Gruppen,
was ein zusätzlicher Grund für die Ablehnung des Postulats sei. Der Rat brauchte
diesem Antrag freilich nicht zu folgen, weil Molina sein Anliegen zurückzog. 17

POSTULAT
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN

Die ständigen Kommissionen, die mit der Parlamentsreform Anfang der 1990er Jahre
eingeführt wurden, spielen eine herausragende Rolle im schweizerischen
Gesetzgebungsprozess. In den Kommissionen werden zahlreiche Entscheide vorgespurt
und wichtige Änderungen an Gesetzesvorlagen angebracht. Kommissionen geben
Empfehlungen zu vielen Vorstössen ab, sie entscheiden, ob via parlamentarische
Initiativen angestossene Ideen in neue Gesetze fliessen sollen und arbeiten
entsprechende Gesetzesentwürfe auch aus. Freilich ist es das Gesamtparlament, das
letztlich entscheidet, ob es die Empfehlungen und Vorlagen seiner Kommissionen
annehmen möchte oder nicht. Eine Studie der Universität Bern zeigte allerdings auf,
dass das Parlament im langjährigen Schnitt rund 75 Prozent aller
Kommissionsempfehlungen (bei parlamentarischen Initiativen und Standesinitiativen)
befolgt. Es ist somit nicht verwunderlich, dass die parteipolitische und individuelle
Besetzung der verschiedenen Kommissionen politisch von einiger Bedeutung ist. 
Institutionell sind die Vorgaben dafür klar: Die Fraktionen – nicht die Parteien –
erhalten entsprechend ihrer Mandatszahl in den jeweiligen Räten eine Anzahl
Kommissionssitze, die sie dann mittels Verhandlungen mit den anderen Fraktionen auf
die verschiedenen Kommissionen und mit fraktionsinternen Verfahren zwischen ihren
Mitgliedern verteilen. Im Nationalrat setzen sich die zwölf ständigen Kommissionen
(neun Sachbereichs- und zwei Aufsichtskommissionen sowie die
Immunitätskommission) in der Regel aus 25 Mitgliedern zusammen, die
Immunitätskommission aus neun. Im Ständerat umfassen die elf ständigen
Kommissionen – der Ständerat kennt keine Immunitätskommission – jeweils 13
Mitglieder. Neben den ständigen Kommissionen können auch Spezialkommissionen
eingesetzt werden, für die entsprechend ihrer Grösse ebenfalls ein Verteilschlüssel
errechnet wird. 
Entsprechend der Ergebnisse der eidgenössischen Wahlen 2019 entfielen von den total
284 Kommissionssitzen im Nationalrat 79 auf die SVP-Fraktion, 56 auf die SP-Fraktion,
43 auf die Mitte-Fraktion, 42 auf die Fraktion der Grünen, 41 auf die FDP-Fraktion und
23 auf die Fraktion der Grünliberalen. Abzüglich der neun Sitze in der
Immunitätskommission (SVP: 3; SP: 2; alle anderen Fraktionen je 1) hatte damit also die
SVP einen Anspruch auf je sieben Sitze in zehn Kommissionen und sechs Sitze in einer
Kommission. Die SP konnte in zehn Kommissionen jeweils fünf Mitglieder platzieren und
in einer vier. Jeweils vier Mitglieder schickten die Mitte-Fraktion in neun Kommissionen
(und je 3 in 2 Kommissionen), die Fraktion der Grünen in acht Kommissionen (und je 3
in 3 Kommissionen) und die FDP-Fraktion in sieben Kommissionen (und je 3 in 4
Kommissionen). Die Fraktion der GLP hatte entsprechend dieser Aufteilung Anspruch
auf je zwei Sitze in den elf Kommissionen. Der Verteilschlüssel im Ständerat brachte der
Mitte- und der FDP-Fraktion je drei Mitglieder in jeder Kommission, der SP- und der
SVP-Fraktion je zwei und der Fraktion der Grünen eines pro Kommission. Darüber
hinaus konnte die Mitte-Fraktion in sieben Kommissionen einen zusätzlichen Sitz
beanspruchen, die FDP in vier, die SP in sechs und die GP in fünf. Da mehr
Kommissionssitze als Fraktionssitze zu besetzen sind, bedeutet dies also auch, dass
einzelne Mitglieder in zwei oder mehr Kommissionen Einsitz nehmen. 
Wesentlich interessanter als die zahlenmässige Verteilung und medial besonders
verfolgt waren die personellen Entscheidungen in den einzelnen Fraktionen. Wer sollte

VERWALTUNGSAKT
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Einsitz in welche Kommission haben? Wichtig war diese Entscheidung nicht nur
deshalb, weil es mehr oder weniger interessante Kommissionen gebe – die Medien
betonten hier immer wieder die Wichtigkeit der Wirtschafts- und Abgabekommission
(WAK) –, sondern weil der Einsitz in eine Kommission mit individuellen inhaltlichen aber
auch handfesten Interessen verknüpft sein konnte. So dürfte sich eine Juristin in der
Gerichtskommission (GK) vielleicht wohler fühlen als ein Arzt, der sich wiederum eher
für einen Sitz in der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK)
interessieren dürfte. Freilich dürften es aber vor allem auch die Interessenbindungen
sein, die von Bedeutung sind. So hatten in den letzten Jahren die Diskussionen um die
Problematik der inhaltlichen Verknüpfung von Interessengruppen mit der
Kommissionsarbeit stark zugenommen (vgl. auch Dossier «Lobbyismus im
Bundeshaus»). Dabei stand die Frage im Raum, ob und inwiefern Lobbying immer
unmittelbarer bereits in den Kommissionen stattfinde.

Die Fraktionen hatten nach Bekanntgabe der Verteilschlüssel durch die
Parlamentsdienste Ende November bis zum 10. Dezember Zeit, die
Kommissionsmitglieder zu bestimmen. Die Zeitung Blick wusste dabei von SVP-internen
Streitigkeiten bei der Verteilung zu berichten. Lukas Reimann (svp, SG) hatte sich
öffentlich beklagt, dass er seinen Sitz in der SPK-NR nicht behalten durfte; er werde
abgestraft, weil er sich gegen Lobbyismus einsetze und zu wenig parteikonform stimme.
Auch die NZZ vermutete: «Die SVP setzt Abweichler unter Druck und straft sie ab». Die
Zeitung aus Zürich berichtete über Diana Gutjahr (svp, TG), die vom Fraktionsvorstand
der SVP in der WBK-NR belassen wurde, obwohl ihre Kandidatur für die Präsidentschaft
des Schweizerischen Gewerbeverbands mit einer Einsitznahme in der WAK-NR wohl
chancenreicher gewesen wären. An ihrer statt würde die neu gewählte Esther Friedli
(svp, SG) in der «einflussreichen» WAK Einsitz nehmen, obwohl «Neulinge [...] sehr
selten auf Anhieb in eine zentrale Kommission wie die WAK entsandt» würden, so die
NZZ weiter. Friedli habe diesen «Senkrechtstart ihrem Beziehungsnetz zu verdanken,
primär ihrem Lebenspartner, dem früheren Parteichef Toni Brunner (svp, SG).» Gutjahr
sei wohl ein «europapolitischer Denkzettel» verpasst worden, weil sie sich weigere, die
Begrenzungsinitiative der SVP zu unterstützen, interpretierte die NZZ. Der angefragte
Fraktionschef Thomas Aeschi (svp, ZG) betonte auf Anfrage, dass bei der Vergabe der
Kommissionssitze nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. 
Mediale Erwähnung fand auch die Besetzung der Gesundheitskommission durch die SP.
In der Regel müssten Neugewählte mit ihren Wünschen hinten anstehen, berichtete
dazu auch die Aargauer Zeitung. Dies gelte nicht für Pierre-Yves Maillard (sp, VD), der als
früherer Gesundheitsdirektor des Kantons Waadt «auf Anhieb den Sprung in die
prestigeträchtige Gesundheitskommission» geschafft habe, obwohl der bisherige
Angelo Barrile (sp, ZH) als Arzt dafür prädestiniert gewesen wäre. Die NZZ berichtete
ferner von einer SP-internen Regel. Da die Zahl der Kommissionssitze grösser ist als die
Zahl der Fraktionsmitglieder haben rund ein Drittel der SP-Mitglieder zwei
Kommissionssitze inne. Besagte Regel schreibe vor, dass dies für maximal vier Jahre
möglich sei. Dann habe man sich auf einen Sitz zu konzentrieren. Laut der NZZ habe
sich deshalb Eric Nussbaumer (sp, BL) zwischen der UREK-NR und der APK-NR
zugunsten Letzterer entscheiden müssen. Auch Beat Jans (sp, BS) habe wegen dieser
Regel seinen Sitz in der WAK-NR abgegeben und werde sich nun auf die UREK-NR
alleine konzentrieren müssen. «Weitsichtige Planung» attestierte die NZZ der SP
hingegen für die Besetzung der Kommissionssitze im Ständerat. Mit Christian Levrat (sp,
FR) und Paul Rechsteiner (sp, SG) würden zwei «Schwergewichte» der Partei das
Kommissionspräsidium der «wichtigsten und einflussreichsten» Kommissionen
übernehmen, der SGK-SR und der WAK-SR. Beliebt sei neben der WAK und der SGK
aber auch die UREK, weil sie «viel Aufmerksamkeit» generiere, so die Aargauer Zeitung
mit Blick auf die Verteilung in der FDP-Fraktion. Weil er der Klimaoffensive seiner
Parteipräsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) skeptisch begegnet war, sei der bisherige
Christian Wasserfallen (fdp, BE) von seiner Fraktion aus der UREK-NR in die KVF-NR
versetzt worden. Wasserfallen selber sprach in der Aargauer Zeitung und auch in der
NZZ allerdings von einem lange gehegten Wunsch. Einen zusätzlichen Aspekt brachte
die St. Galler Zeitung in die Diskussion: die regionale Vertretung in den Kommissionen.
«St. Gallerinnen starten durch», titelte die Zeitung und freute sich, dass die Ostschweiz
«mehr Gewicht in der Wirtschaftskommission» erhalte. Aber auch eine regionale
Vertretung in der Verkehrskommission wäre wichtig gewesen; dort sei die Vertretung
der Ostschweiz aber nur noch «dünn», klagte das St. Galler Tagblatt. 
Schliesslich beleuchtete die Sonntagszeitung die Verteilung der Kommissionssitze aus
der Perspektive der Gleichstellung. «Die Frauenrevolution bleibt unvollendet», titelte
das Blatt. Zwar hätten die Frauen im Parlament nach den Wahlen 2019 einen Anteil von
39 Prozent (in National- und Ständerat zusammen), seien aber in den
parlamentarischen Kommissionen lediglich zu 36 Prozent vertreten, weil es eher
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Männer seien, die mehrere Kommissionssitze besetzten. Zudem sei in den «wichtigen
oder prestigeträchtigen Ausschüssen» die Untervertretung der Frauen noch deutlicher.
In der FK sind lediglich 26 Prozent der Mitglieder Frauen (statt 39%), in der WAK und
der UREK sind es 32 Prozent und in der APK 34 Prozent. In der WBK (53% Frauen) und
der SGK (die Sonntagszeitung nannte sie die «Sozialkommission»; 47%) seien die Frauen
hingegen übervertreten. Auch die Kommissionspräsidien seien nur zu 23 Prozent von
Frauen besetzt. Das sei «undemokratisch», kommentierte die Sonntagszeitung: «[W]o
es politisch um etwas geht, sind die Politikerinnen unterrepräsentiert und haben wenig
zu sagen.» 18

Mitte Februar 2020 gab auch die SPK-NR mit 15 zu 6 Stimmen der parlamentarischen
Initiative Rieder (cvp, VS) Folge, mit der die Kombination von Lobbying und
Kommissionsarbeit geregelt werden soll. Der Walliser Ständerat forderte ein Verbot für
bezahlte Mandate von Organisationen, die von Regelungen betroffen sein könnten, für
welche die Kommission der jeweiligen Abgeordneten zuständig ist. Die Übernahme von
Mandaten gegen Entgelt könne die Unabhängigkeit von Parlamentsmitgliedern
beeinträchtigen, argumentierte Rieder in der Begründung seiner Initiative. Zwar sei
Lobbying in einem Milizparlament unvermeidlich und gar erwünscht, dass
Organisationen aber mittels Bezahlung von Kommissionsmitgliedern auf die konkrete,
sie betreffende Gesetzgebung Einfluss nehmen könnten, müsse verhindert werden.
Rieder schwächte diese Forderung dann allerdings gleich selber wieder ab, indem er
Ausnahmen für Mandate vorsehen wollte, die mit dem Hauptberuf eines
Kommissionsmitglieds zusammenhängen, die bereits ein Jahr vor Einsitznahme in die
Kommission ausgeübt worden sind und die nur minim – also maximal mit CHF 5'000
pro Jahr – entschädigt werden. 
Die SPK-NR stimmte bei, dass seit dem Legislaturwechsel in der Tat ein eigentliches
«Parlamentariershopping» zu beobachten sei: Organisationen würden gezielt Mitglieder
rekrutieren, die in Kommissionen sässen, in denen wichtige Interessen dieser
Organisationen tangiert würden. Die SPK-SR, die dem Vorstoss bereits im August 2019
mit 7 zu 2 Stimmen (2 Enthaltungen) mit der Begründung Folge gegeben hatte, dass die
Kommissionsarbeit nicht zu einseitig von bestimmten Interessen dominiert werden
dürfe, wird also eine Revision des Parlamentsgesetzes ausarbeiten. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2020
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Nebst den vom Bundesrat und der Bundesanwaltschaft eingeleiteten Untersuchungen
führte der Rücktritt von Bundesrätin Kopp zur Einsetzung einer parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) durch die Bundesversammlung. Es war nach der
Untersuchung der Kostenüberschreitungen bei der Mirage-Beschaffung 1964 erst das
zweite Mal, dass das Parlament eine parlamentarische Untersuchungskommission
einsetzte. Gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen, die das Parlament im Nachgang an
die Untersuchung der Mirage-Affäre geschaffen hatte (Geschäftsverkehrsgesetz Art. 53
ff.), ist eine PUK mit bedeutend mehr Kompetenzen ausgestattet als die ständigen
Geschäftsprüfungskommissionen. Insbesondere kann sie Beamte und übrige
Auskunftspersonen als Zeugen vernehmen und Einsicht in alle Akten der
Bundesverwaltung nehmen.
Die vier Regierungsparteien machten sich die ursprünglich von der SP und der GPS
vorgebrachte Forderung nach einer Sonderabklärung zu eigen und beantragten dem
Parlament die Einsetzung einer PUK. Diese sollte nicht nur die Umstände der Demission
von alt-Bundesrätin Kopp, sondern auch ihre Amtsführung und Vorwürfe gegen das
EJPD im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Drogenhandels und der
Geldwäscherei unter die Lupe nehmen. Die beiden Kammern stimmten im Rahmen
einer Sondersession am 31. Januar der Einsetzung einer aus je sieben National- und
Ständeräten gebildeten PUK zu. Der Vorsitz über die nationalrätliche Unterkommission,
und damit auch über die gesamte PUK, wurde – nach einigem parteipolitischem
Gerangel – dem Sozialdemokraten Moritz Leuenberger (ZH) übertragen. 20

BERICHT
DATUM: 31.01.1989
HANS HIRTER
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Die Staatspolitischen Kommissionen (SPK) beider Parlamentskammern möchten die
Totalrevision der Bundesverfassung nutzen, um auch die Beziehungen zwischen
Regierung und Parlament teilweise neu zu ordnen. Ihr am 6. März verabschiedeter
Zusatzbericht schlägt gewisse Kompetenzverschiebungen zugunsten der
Bundesversammlung sowie einige Neuerungen bei der Organisation der
parlamentarischen Arbeit vor. Die wohl bedeutendste der beantragten
Kompetenzverschiebungen betrifft die Aussenpolitik. Hier soll in Zukunft nicht mehr
die Regierung, sondern das Parlament die wichtigen Zielsetzungen beschliessen. Im
weiteren soll die bereits bestehende Praxis, dass das Parlament über wichtige
Bundesprojekte entscheiden und bei der allgemeinen politischen Planung mitwirken
kann, verfassungsmässig abgesichert werden. Mehr Mitwirkungsrechte sieht der
Entwurf auch beim Erlass von Verordnungen vor. Das Parlament soll das Recht
erhalten, das vom Bundesrat dabei anzuwendende Verfahren gesetzlich vorzugeben.
Verordnungen, die sich nicht auf Gesetze, sondern direkt auf den Verfassungsauftrag
(Schutz der Landesinteressen sowie der inneren und äusseren Sicherheit) stützen,
müssten gemäss Kommissionsentwurf nachträglich vom Parlament genehmigt werden.
Als weitere Neuerung schlugen die Kommissionen vor, die in den beiden Räten nicht
gleich gehandhabte Anwendung der verbindlichen Aufträge an den Bundesrat in der
Form von Motionen zu klären. Bisher hatte der Bundesrat oft Motionen aus formellen
Gründen als sogenannt unechte Motionen bekämpft, weil sie seine eigenen oder an ihn
delegierte Kompetenzbereiche betrafen. Der Ständerat hatte für diese Fälle 1986
anstelle der Motion das Instrument der Empfehlung eingeführt, sich in der Praxis
allerdings nicht immer daran gehalten. Neu soll nun – als Alternative oder als Ergänzung
zur Motion – das neue Instrument des Auftrags geschaffen werden. Für den
Kompetenzbereich des Parlaments wäre ein derartiger Auftrag wie die bisherigen
Motionen verbindlich; für den Kompetenzbereich der Regierung oder an sie delegierte
Bereiche käme ihm der Charakter einer Richtlinie zu. Für Leistungsaufträge im Rahmen
der Verwaltungsführung nach den Prinzipien des NPM hat das Parlament diese
Neuerung im Berichtsjahr bereits eingeführt.

Im Bereich der Parlamentsorganisation sieht der Entwurf vor, dass die Ratspräsidien
durch die Wahl eines zweiten Vizepräsidenten gestärkt, und die Parlamentsdienste
vollständig, das heisst auch administrativ, der Bundesversammlung unterstellt werden.
Die parlamentarischen Kommissionen sollen aufgewertet werden, indem ihnen gewisse
Entscheidkompetenzen übertragen werden. Gedacht wird dabei an Beschlüsse im
Zusammenhang mit der administrativen Parlamentsorganisation, aber auch der
parlamentarischen Oberaufsicht (z.B. Genehmigung des Geschäftsberichtes), hingegen
nicht an die Gesetzgebung.

Schliesslich nahm der Vorschlag der SPK auch zwei alte Anliegen auf: Erstens sollen die
Wählbarkeitskriterien für die Bundesversammlung flexibler und für beide Räte gleich
gestaltet werden. In Zukunft soll nur noch Personen, die an den
Entscheidungsprozessen der Regierung beteiligt sind, die Ausübung eines
Parlamentsmandats verwehrt sein. Die generelle Inkompatibilität eines
Nationalratsmandats mit einer Bundesbeamtenstelle – und auch mit einem geistlichen
Amt – würde damit aufgehoben. Zweitens möchte die Reform eine Ombudsstelle für
den Verkehr der Bürger mit der Verwaltung schaffen. Ein entsprechender Vorstoss war
1994 vom Nationalrat als überflüssig abgelehnt worden. 21

BERICHT
DATUM: 06.03.1997
HANS HIRTER

Die ständerätliche Verfassungskommission hielt sich an diesen Ratschlag des
Bundesrates. Die nationalrätliche Kommission erachtete hingegen dieses Tempo als
ungenügend und nahm mit Ausnahme der gesetzlichen Regelung des Verfahrens beim
Erlass von Verordnungen alle oben erwähnten Vorschläge der SPK bereits in ihren
Beschluss über die Verfassungsnachführung auf. 22

BERICHT
DATUM: 21.11.1997
HANS HIRTER

Mit zwei Motionen versuchte Nationalrat Mugny (gp, GE), die Position der kleinen
Fraktionen bei der Zuteilung von Sitzen in den parlamentarischen Kommissionen und
in der Finanzdelegation (00.3238) (wo zur Zeit nur die vier grossen Fraktionen vertreten
sind) zu verbessern. Zudem verlangte er, die Sitzzahl der Kommissionen derart zu
erhöhen, dass jedes Parlamentsmitglied auch in mindestens einer Kommission Einsitz
nehmen kann. Die Ratsmehrheit verwies darauf, dass zum Erreichen dieser Ziele von
der bisherigen proportionalen Zuteilung der Sitze gemäss Fraktionsstärke abgewichen
oder die Kommissionen massiv vergrössert werden müssten und lehnte beide Vorstösse
ab. 23

MOTION
DATUM: 13.12.2000
HANS HIRTER
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Mit der Überweisung einer Motion der LP-Fraktion beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit einem Ausbau der Übersetzungsdienste zwecks einer effektiven
Gleichstellung der drei Amtssprachen bei den Arbeiten der parlamentarischen
Kommissionen. Dabei ging es den Motionären nicht um die Einführung einer
Simultanübersetzung bei den Verhandlungen, sondern um die rechtzeitige
Bereitstellung aller schriftlichen Unterlagen in den drei Amtssprachen. Der Ständerat
hiess dieses Anliegen ebenfalls gut, wandelte aber den Vorstoss aus formalen Gründen
in eine Empfehlung um. 24

MOTION
DATUM: 14.12.2000
HANS HIRTER

Bei der Untersuchung von politischen Affären in der Bundesverwaltung (z.B. Fall
Bellasi, Kontakte zum früheren Regime in Südafrika) durch Delegationen der GPK hatte
sich gezeigt, dass parallel dazu laufende administrativ- und personalrechtliche
Untersuchungen zu Doppelspurigkeiten, Behinderungen und auch zu Fehlern in der
Informationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit führen können. Die GPK-SR schlug
deshalb mit einer parlamentarischen Initiative vor, in solchen Fällen den Arbeiten der
Kommissionsdelegationen Priorität einzuräumen und ihnen das Recht zu erteilen, die
administrativ- und personalrechtlichen Untersuchungen wenn nötig zu unterbrechen.
Dies würde auch den bereits geltenden Regelungen für parlamentarische
Untersuchungskommissionen (PUK) entsprechen. Der Bundesrat hatte keine
grundsätzlichen Einwände gegen diese Vorschläge und das Parlament hiess sie gut.  25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Das Büro des Nationalrats beantragte mit einer parlamentarischen Initiative, die
rechtlichen Voraussetzungen für den elektronischen Versand von vertraulichen
Kommissionsunterlagen zu schaffen. Diese Akten werden damit im Intranet für
Berechtigte zugänglich. Beide Parlamentskammern hiessen die Neuerung in der
Herbstsession gut. Damit sind rechtlich auch die wichtigsten Voraussetzungen für die
Umsetzung der von einer Motion Noser (fdp, ZH) (06.3313) geforderten vollständig
elektronischen Führung aller schriftlichen Verhandlungsunterlagen sowohl in den
Kommissionen als auch im Plenum geschaffen. Diese Motion fand zwar Anerkennung
durch das Ratsbüro, wurde aber nicht überwiesen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Auf Antrag seiner Staatspolitischen Kommission lehnte der Nationalrat mit 106 zu 56
Stimmen eine parlamentarische Initiative der SVP ab, welche die Veröffentlichung der
Sitzungsprotokolle der vorberatenden Kommissionen verlangte. Während Mörgeli (svp,
ZH) argumentierte, dass die Bürgerinnen und Bürger damit das Verhalten der von ihnen
Gewählten besser kontrollieren könnten, befürchtete eine Mehrheit der SPK davon
negative Auswirkungen auf die Parlamentsarbeit. Insbesondere würde damit der
Spielraum der Parlamentsmitglieder eingeschränkt und die Suche nach
mehrheitsfähigen Kompromissen erschwert. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2008
HANS HIRTER

Der Nationalrat folgte in der Herbstsession dem Beispiel des Ständerats und löste – in
Folge einer parlamentarischen Initiative Rutschmann (svp, ZH) – seine Kommission für
öffentliche Bauten auf. Die kleine Kammer hatte diesen Schritt bereits 2008
vollzogen. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Da die Informationspolitik des Bundesrats gegenüber den
Geschäftsprüfungskommissionen in verschiedenen Fällen teilweise sehr restriktiv
gewesen sei, legte die GPK-SR 2010 in Form einer parlamentarischen Initiative einen
Gesetzesentwurf vor, der für die GPK einen erleichterten Zugang zu
Regierungsdokumenten sichern soll. Beide GPK begründeten den Vorstoss damit, dass
ihre Tätigkeit nicht adäquat ausgeführt werden könne, wenn die Regierung zunehmend
Akten entweder gar nicht oder nur nach zähen Verhandlungen zur Verfügung stelle. Der
Bundesrat wehrte sich gegen dieses Anliegen und stützte sich dabei auf Artikel 153
Absatz 4 des Parlamentsgesetzes, der regelt, dass Unterlagen, die der bundesrätlichen
Entscheidungsfindung dienen, geheim bleiben (ausgenommen für eine
Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)). Zwar könne Einsicht in die
Anträge gegeben werden, Einsicht in die Mitberichtsverfahren oder gar in die
Sitzungsprotokolle, wie dies die GPK-Vorlage forderte, solle zugunsten des
Kollegialitätsprinzips jedoch verwehrt werden können und einer PUK oder der GPDel
vorbehalten bleiben. Die neue Gesetzesvorlage sieht jedoch nicht nur die Möglichkeit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARC BÜHLMANN
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auf Einsicht sondern auf Herausgabe der Dokumente an die Aufsichtskommissionen
vor, sondern verlangt, dass auch jene Personen auskunfts- und zeugnispflichtig sind,
die früher im Dienst des Bundes gestanden haben. Den Bedenken der Exekutive
schenkte die Legislative kein Gehör. Der Ständerat nahm die vom Nationalrat
geschaffenen Differenzen, die lediglich Details betrafen, diskussionslos an. In der
Schlussabstimmung herrschte in beiden Kammern Einstimmigkeit (42 zu 0 Stimmen
bzw. 187 zu 0 Stimmen). (Für die Kritik des Ständerates siehe auch die Debatte zum
Jahresbericht der GPK-SR (11.004).) 29

Eine Verschärfung der Kontrollinstrumente forderte eine parlamentarische Initiative
der SVP-Fraktion, die verlangte, dass über einen bis zum Ende der ersten
Sessionswoche eingereichten Vorstoss zur Einsetzung einer PUK zwingend in der
gleichen Session entschieden werden müsse. Die staatspolitische Kommission des
Nationalrats hatte der Initiative zuerst zugestimmt, nach dem wuchtigen Nein der
Schwesterkommission aus der kleinen Kammer dann aber umgeschwenkt. Die
ständerätliche Kommission hatte begründet, dass eine PUK keine Eile verlange, sondern
geduldige Analyse und dass die kurze Frist das bikamerale System vor zeitliche
Probleme stellen würde. Der Nationalrat folgte diesen Argumenten und gab der
Initiative mit 52 zu 110 Stimmen keine Folge. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2011
MARC BÜHLMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Thomas Minder (parteilos, SH) eine
Änderung des Parlamentsgesetzes, damit eine Veröffentlichung nicht-vertraulicher
Kommissionsunterlagen möglich wird. Beratungen von Kommissionen und die
Protokollierung derselben sind grundsätzlich vertraulich. Minder forderte, dass die
häufig zusätzlich zu den vertraulichen Dokumenten abgegebenen, so genannten
sekundären Unterlagen (z.B. Gutachten, Statistiken, Zeitungsartikel, wissenschaftliche
Arbeiten) nicht mehr der Vertraulichkeit unterstellt werden. Die bestehende Regel
widerspreche der Logik: Was öffentlich zugänglich sei, könne nicht vertraulich werden.
Die SPK-SR begrüsste die Idee. Eine Klärung tue auch deshalb Not, weil unter
Parlamentarierinnen und Parlamentariern Unsicherheit herrsche, welche Dokumente
weitergegeben werden dürften und welche nicht. Einstimmig empfahl die Kommission,
der Initiative Minder Folge zu geben. Dem schloss sich die Schwesterkommission an:
Auch die SPK-NR gab dem Vorstoss einstimmig ihren Segen, sodass die ständerätliche
Kommission einen entsprechenden Erlass auszuarbeiten hat. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.01.2016
MARC BÜHLMANN

Die GPK-NR folgte dem Vorschlag ihres Präsidenten Rudolf Joder (svp, BE), der mit
einer parlamentarischen Initiative eine Stärkung der Geschäftsprüfungskommissionen
anstrebt. Die laufend grösser werdende Bundesverwaltung, aber auch verschiedene
Vorkommnisse – Joder erwähnte etwa die Korruptionsaffäre im Seco oder das
gescheiterte Informatikprojekt Insieme – zeigten, dass es dringend erforderlich sei, die
parlamentarische Oberaufsicht zu stärken. In der Medienmitteilung, in welcher sie ihre
Zustimmung bekannt gab, machte die GPK-NR konkrete Vorschläge: Die personellen
Ressourcen des GPK-Sekretariats und der parlamentarischen Verwaltungskontrolle
müssten aufgestockt werden; der Informationsaustausch zwischen GPK und
Finanzkontrolle müsse verstärkt und gesetzlich verankert werden; die Koordination
zwischen GPK und den Gremien der Finanzoberaufsicht müsse verbessert werden. Die
GPK-SR gab der Initiative im Februar 2016 Folge. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.02.2016
MARC BÜHLMANN

Die parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH) zur Veröffentlichung nicht-
vertraulicher Kommissionsunterlagen war im September 2016 von der SPK-NR in eine
Sammelvorlage mit anderen parlamentarischen Initiativen aufgenommen worden.
Unmittelbar nachdem der Ständerat als Zweitrat in der Frühjahrssession 2018 über
eben diese Sammelvorlage beraten hatte, schrieb er den Vorstoss Minder ab. Die
Entscheidung, ob Kommissionsunterlagen künftig veröffentlicht werden oder nicht,
steht allerdings noch aus, da sich die beiden Kammern hier noch nicht einig waren. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Beide GPKs hatten zwar der parlamentarischen Initiative Joder (svp, BE) «Stärkung der
Geschäftsprüfungskommissionen» bereits Anfang 2016 Folge gegeben, die
nationalrätliche Kommission habe aber, weil sie derart stark mit Kontrollen ausgelastet
gewesen sei, noch keine Zeit gefunden, einen Vorschlag für die Anpassung der
Rechtsgrundlagen auszuarbeiten. Mit ebendiesen Grundlagen soll ihre eigene
Oberaufsicht wirkungsvoller, schneller und effizienter werden. Den einstimmigen
Antrag der Kommission auf eine Verlängerung der Behandlungsfrist um zwei Jahre bis
zur Frühjahrssession 2020 hiess der Nationalrat in der Frühjahrssession 2018 gut. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Die Büros der beiden Kammern spielen eine wichtige Rolle, wenn es um das Agenda-
Setting geht: Sie bestimmen das Sessionsprogramm und sind neben der Wahl der
einzelnen Kommissionspräsidien auch für die Zuweisung der verschiedenen Geschäfte
an die unterschiedlichen Kommissionen verantwortlich. Anders als die Sachbereichs-
und Spezialkommissionen sind die Büros nicht repräsentativ, also nicht gemäss
Fraktionsstärke zusammengesetzt, sondern setzen sich aus Funktionsträgerinnen und
-trägern zusammen. Konkret bilden jeweils der Präsident oder die Präsidentin eines
Rats, die ersten und zweiten Vizepräsidentinnen oder -präsidenten, vier
Stimmenzählende und alle Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten das Büro. 2018
setzte sich das Büro-NR also aus je drei Mitgliedern der SVP-, der SP- und der FDP-
Fraktion, zwei der CVP-Fraktion und je einem aus der Grünen-, der GLP- und der BDP-
Fraktion zusammen. 
Diese Zusammensetzung des Büros-NR zu ändern, war nun Ziel einer
parlamentarischen Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG). Der Zuger begründete seinen
Vorstoss damit, dass sich das Büro nicht nur um organisatorische Belange kümmere,
sondern legislativ zu wirken beginne. Er verwies auf eine parlamentarische Initiative des
Büros-NR selber, mit der verschiedene Vorstösse für eine Neuregelung der Bezüge der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier zusammengefasst werden sollten. Nachdem
diese Büro-Initiative von der Schwesterkommission abgelehnt worden war, hatte das
Büro-NR sein eigenes Anliegen zurückgezogen. 

Das Büro-NR beschäftigte sich Anfang November 2018 mit dem Anliegen und
beantragte mit 10 zu 3 Stimmen der Initiative keine Folge zu geben – einzig die drei
Mitglieder der SVP-Fraktion stellten den Antrag auf Folgegeben. Die Mehrheit
betrachtete den Vorstoss laut Kommissionsbericht als «unnötig und untauglich». Zwar
schwanke der Anteil der Fraktionen aufgrund der unterschiedlichen und sich
verändernden Zusammensetzung, dies sei aber bisher nie ein Problem gewesen und
habe eine adäquate Arbeitsweise erlaubt. Die Forderung nach einer repräsentativen
Zusammensetzung – so die Erwägungen des Büros weiter –  sei zudem nur umsetzbar,
wenn die Anzahl Mitglieder des Büros erhöht werden würde. Dies würde aber die Arbeit
des Gremiums erschweren, weil Diskussionen unnötig verlängert würden. Der Vorstoss
gelangte in der Folge in die grosse Kammer. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Debatte um die parlamentarische Initiative von Thomas Aeschi (svp, ZG), der eine
Neuregelung für die Zusammensetzung des Büros-NR verlangte, konkretisierte der
Zuger sein Anliegen: Die Zusammensetzung solle analog zur Zusammensetzung der
Gerichtskommission erfolgen. Dort werden in einem ersten Schritt die Sitze nach
Fraktionsstärke zugewiesen und in einem zweiten Schritt wird darauf geschaut, dass alle
Fraktionen berücksichtigt werden. Roland Büchel (svp, SG), der den Minderheitenantrag
unterstützte, argumentierte, dass es für eine Demokratie eigentlich selbstverständlich
sei, dass eine Fraktion in einem so wichtigen Gremium wie dem Büro angemessen
vertreten sein müsse. Angemessen heisse eben proportional zur Sitzstärke. Aufgrund
der wechselnden Präsidien könne es aber immer wieder dazu kommen, dass einzelne
Fraktionen über- und andere untervertreten seien. Dem müsse entgegengewirkt
werden, vor allem, weil das Büro «verstärkt legislativ tätig ist». Edith Graf-Litscher (sp,
TG) argumentierte als Sprecherin für die Mehrheit des Büro-NR, dass im
Parlamentsgesetz verankert sei, dass das Büro aus Funktionsträgerinnen und
Funktionsträgern und eben nicht parteipolitisch zusammengesetzt sei, was sich in der
Arbeitsweise des Büros niederschlage. Es sei keine politische Organisation, sondern
habe die Funktion, den Ratsbetrieb vorzubereiten. Eine proportionale Vertretung wäre
nur mit einer Erhöhung der Mitgliederzahl im Büro zu erreichen – ein entsprechender
Vorstoss der SPK-NR sei aber 2015 wegen mangelnder Erfolgsaussichten zurückgezogen
worden. Die Volkskammer sprach sich schliesslich mit einer deutlichen Mehrheit von 115
zu 64 Stimmen gegen Folge geben aus. Die befürwortenden Stimmen stammten
allesamt aus der SVP-Fraktion. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Um die Oberaufsicht über die Geschäftsprüfungskommissionen «wirkungsvoller,
schneller, effizienter» zu machen und zwischen den verschiedenen Aufsichtsorganen
besser zu koordinieren, wie dies die parlamentarische Initiative Joder (svp, BE)
verlangte, schlug die GPK-NR in ihrem Entwurf eine neue Institution vor: Die
ausserordentliche Aufsichtsdelegation (AoDel) soll über die gleichen Rechte wie eine
PUK verfügen, aber bei Vorkommnissen von grosser Tragweite einfacher und rascher
eingesetzt werden können, sofern dies von den vier Aufsichtskommissionen (GPK-NR,
GPK-SR, FK-NR, FK-SR) per Beschluss verlangt wird. Damit soll auch eine Vereinfachung
der bisherigen, laut der GPK-NR unübersichtlich gewordenen Regelungen angestrebt
werden. Neben diesem neuen Akteur wurden deshalb kleinere Anpassungen im
Reglement vorgeschlagen: Unter anderem sollen die FinDel und die GPDel neben
Beschlüssen, Anträgen und Mitberichten vom Bundesrat auch dessen
Informationsnotizen erhalten und im Parlamentsgesetz soll verankert werden, dass die
Behörden des Bundes Rechtshilfe zu leisten haben. Die PUK soll aber weiterhin als
schärfste Waffe bestehen bleiben. Eine Minderheit der Kommission sah hingegen keine
Notwendigkeit für Änderungen und empfahl Nichteintreten. 
Ende September 2019 nahm der Bundesrat zum Vorschlag Stellung. Er betonte, dass es
in der Kompetenz der Legislative liege, wie die Oberaufsicht über die Exekutive
organisiert werden soll. Auch die Regierung sehe aber keine bedeutenden Gründe für
eine Änderung, in ihren Augen funktioniere diese Oberaufsicht gut. Dass es selten zu
einer PUK komme, sei kein Argument gegen dieses Instrument. Handlungsbedarf sah der
Bundesrat allerdings bei der Koordination der Aufsichtskommissionen. So sei es in
Vergangenheit öfters vorgekommen, dass die Aufsichts- und die
Sachbereichskommission parallel tätig geworden seien. Wenig erfreut zeigte sich der
Bundesrat über den Vorschlag, dass er bei der AoDel auf seine besonderen Rechte bei
Beweiserhebungen verzichten müsste, die er bei einer PUK hat. So könnte er etwa bei
Befragungen von Auskunftspersonen nicht mehr anwesend sein, dürfte keine
Ergänzungsfragen stellen und müsste auf die Einsichtnahme von Unterlagen zur
Beweisführung verzichten. Auch wenn der Bundesrat dieses Recht bisher auch bei
einer PUK nicht angewendet habe, wolle er nicht auf Instrumente verzichten, die nötig
seien, damit er seine Interessen wahren könne. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2019
MARC BÜHLMANN

Der auf eine parlamentarische Initiative Joder (svp, BE) zurückgehende Entwurf der
GPK-NR, mit dem die Grundlagen für eine ausserordentliche Aufsichtsdelegation
(AoDel) geschaffen werden sollen, kam in der Wintersession 2019 zur Beratung in den
Nationalrat. Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) beantragte Nichteintreten. Der
Walliser zitierte in seiner Begründung für seinen Antrag Montesquieu: «les lois inutiles
affaiblissent les lois nécessaires». In der Tat sei der neue Entwurf nichts weiter als eine
Verdoppelung eines Instruments, das kaum Anwendung finde und ausreichend sei – er
spielte auf die PUK an, die weiterhin Bestand haben soll. Eine grosse Mehrheit der
grossen Kammer von 170 zu 25 Stimmen (1 Enthaltung) war hingegen anderer Meinung.
Die Fraktionssprecherinnen und -sprecher betonten, dass die geplante
Aufsichtsdelegation rascher und effizienter handeln könne und so die Aufgabe der
Oberaufsicht über die Geschäftsführung von Regierung und Verwaltung in der Tat
wirkungsvoller werde. 
In der Detailberatung scheiterte ein Minderheitsantrag Birrer-Heimo (sp, LU) klar, der
verlangt hätte, dass die AoDel selber entscheiden könne, ob und wann sie einen von ihr
verfassten Bericht veröffentlichen solle. Die Mehrheit (125 zu 71 Stimmen bei 1
Enthaltung) war der Meinung, dass die vier Kommissionen, welche die AoDel einsetzten
(GPK-NR, GPK-SR, FK-NR und FK-SR), den Entscheid über eine Veröffentlichung fällen
sollten. Der Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr – beantragte,
dass er bei der Untersuchung einer AoDel die gleichen Rechte erhalte wie bei einer
PUK. Die Beiwohnung des Bundesrats bei Befragungen von Zeuginnen und Zeugen, die
Möglichkeit, dabei Ergänzungsfragen zu stellen, sowie die Erlaubnis, Einsicht in
Unterlagen, Gutachten und Einvernahmeprotokolle zu erhalten, wurde aber im Entwurf
der GPK-NR explizit verweigert, mit der Begründung, dass die Regierung auch bei einer
PUK nie von diesem Recht Gebrauch gemacht habe. Bundeskanzler Thurnherr, der
betonte, dass der bisherige Verzicht kein Grund für die Verwehrung dieser Rechte sein
könne, stand allerdings auf verlorenem Posten. Mit 196 zu 0 Stimmen (1 Enthaltung)
folgte der Nationalrat in diesem Punkt mehr als deutlich seiner Kommission. In der
Gesamtabstimmung wurde die unveränderte Kommissionsvorlage mit 172 zu 25
Stimmen an den Ständerat überwiesen – wie schon beim Eintretensentscheid
opponierte die Mehrheit der FDP-Fraktion. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2019
MARC BÜHLMANN
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Nachdem die SPK-SR einem Anliegen ihrer Schwesterkommission zur Klärung der
Kompetenzen der Parlamentsdienste nicht Folgegeben wollte, der Nationalrat seine
SPK-NR aber unterstützt hatte, kam das Anliegen in den Ständerat. In ihrem Bericht von
Mitte Februar 2020 bekräftigte die SPK-SR ihren Entscheid, den sie mit 10 zu 2 Stimmen
gefasst hatte. Sie sehe nach wie vor keinen Handlungsbedarf. Den Bedürfnissen des
Parlaments werde mit den vorhandenen rechtlichen Bestimmungen genügend
Rechnung getragen. Den berechtigten Punkt hinsichtlich der Anstellung von
Kommissionssekretärinnen und -sekretären, die administrativ den Parlamentsdiensten
unterstehen, aber Weisungen der Kommissionen zu befolgen haben, habe die
Verwaltungsdelegation bereits aufgenommen. Bei Anstellungen von Sekretärinnen oder
Sekretären würden neu die Kommissionspräsidien beigezogen. Dies entspreche dem
Anliegen der parlamentarischen Initiative, der deshalb keine Folge zu geben sei. 
Andrea Gmür-Schönenberger (cvp, LU) widersprach dem Kommissionssprecher Andrea
Caroni (fdp, AR). Das «Dreiecksverhältnis von Kommissionssekretariaten,
Parlamentsdiensten und Verwaltung» werfe immer wieder Fragen hinsichtlich
Zuständigkeiten auf. Nicht nur die SPK-NR, sondern auch der Nationalrat habe dem
Anliegen zudem einstimmig Folge gegeben. Man dürfe – «auch aus institutionellen
Überlegungen» – der grossen Kammer nicht verbieten, Antworten zu finden auf eine
Frage, bei der sie offensichtlich eben doch Handlungsbedarf sehe. Es gehe dabei auch
um eine Stärkung der Unabhängigkeit der Kommissionen. Der Forderung der
Luzernerin, der SPK-NR kein Arbeitsverbot aufzuerlegen, kam die kleine Kammer
allerdings nicht nach: Mit 28 zu 12 Stimmen bei 3 Enthaltungen wurde der Vorstoss
versenkt. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2020
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession 2020 kam der Entwurf der GPK-NR zur parlamentarischen
Initiative Joder (svp, BE), mit der Grundlagen für eine ausserordentliche
Aufsichtsdelegation (AoDel) geschaffen werden sollen, in den Ständerat. Dort herrschte
wesentlich breitere Skepsis vor als noch in der grossen Kammer, die das Geschäft mit
lediglich 24 Gegenstimmen überwiesen hatte. Die vorberatende GPK-SR hatte sich
bereits Ende Juni 2020 gegen das Anliegen ausgesprochen. Zwar hatte die Kommission
zuerst noch Änderungen an der Vorlage diskutiert – insbesondere sollten die
Beteiligungsrechte des Bundesrats nicht beschnitten werden –, kam jedoch dann zum
Schluss, dass die derzeitige parlamentarische Oberaufsicht genüge und es keine
weiteren Organe brauche. 
Thierry Burkart (fdp, AG) erinnerte als Kommissionssprecher an die ursprüngliche Idee
der parlamentarischen Initiative, nämlich die Konstituierung eines Organs, das mit den
gleichen Rechten wie eine PUK – die überdies bestehen bleiben soll –, aber eben
wesentlich schneller als diese eingesetzt werden könnte: «Kurzum, die
ausserordentliche Aufsichtsdelegation hat faktisch die Funktion einer PUK, sie kann
aber ohne ein hürdenreiches parlamentarisches Verfahren rasch und unkompliziert
aktiviert werden.» Trotzdem habe sich die Mehrheit der Kommission gegen die Vorlage
entschieden, so Burkart weiter. Das Parlament habe gemäss Verfassung grundsätzlich
keine Aufsichtsaufgabe, sondern ihm obliege lediglich die Oberaufsicht – die (direkte)
Aufsicht über die Verwaltung werde hingegen vom Bundesrat vorgenommen. Das sei ein
wesentlicher Unterschied. In begründeten Ausnahmen stünden dem Parlament freilich
Organe (die GPDel und die FinDel) und Institutionen (die PUK) zur Verfügung, mit denen
es auch Aufsichtsaufgaben wahrnehmen und damit unter anderem Einsicht in
Geheimbereiche erlange könne. Das Anrufen einer PUK sei zwar umständlich, die dafür
notwendige Zeit sei aber eigentlich ein Vorteil, da «der skandalisierten und medial
aufgeheizten Forderung nach schnellen Aufklärungsresultaten [...] behutsam und mit
der Wahrung der notwendigen Seriosität begegnet werden» könne, so der
Kommissionssprecher weiter. Da es keinen Grund für ein institutionalisiertes
Misstrauen gegenüber dem Bundesrat gebe – auch wenn dessen Aufsicht zum Teil
weniger gut gelinge, was aber in der Natur der Sache liege –, brauche es auch keine
AoDel, weshalb die Kommissionsmehrheit für Nichteintreten plädiere. Heidi Z'graggen
(cvp, UR), welche die Kommissionsminderheit vertrat und für Eintreten warb,
argumentierte ebenfalls mit Vertrauen: Dieses werde vielmehr gestärkt, wenn auch die
politische Kontrolle über die Exekutive – Bundesrat und Verwaltung – vergrössert
werde. Dies sei nicht zuletzt auch im Sinne der Gewaltenteilung. Maya Graf (gp, BL), die
ebenfalls für Eintreten plädierte, erinnerte daran, dass die letzte PUK vor 25 Jahren
eingesetzt worden sei. Dies könnte man als erfreulich beurteilen. Im Wissen darum,
dass in den letzten 25 Jahren verschiedene Vorkommnisse einer vertieften
Untersuchung bedurft hätten, sei dies aber eben kein gutes Zeichen und zeige, wie
notwendig die Möglichkeit einer besseren Kontrolle wäre. Eintreten hätte zudem den
Vorteil, dass man die Vorlage Artikel für Artikel diskutieren und damit eine breitere
Grundlage für die Entscheidung für oder gegen ein neues Organ schaffen könnte. Dies

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.21 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



sah jedoch eine 25 zu 12-Stimmen-Mehrheit (1 Enthaltung) nicht als Vorteil an und
beschloss Nicht-Eintreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat. 40

Weil kein Gegenantrag vorlag und die GPK-NR mit 21 zu 1 Stimmen vorgeschlagen hatte,
am Antrag auf Eintreten festzuhalten, reichte der Nationalrat den Entwurf seiner
Kommission für eine ausserordentliche Aufsichtsdelegation (AoDel) ohne Diskussion
wieder an den Ständerat zurück. Dieser habe seine Aufgabe nicht seriös genug gemacht,
argumentierte Kommissionssprecherin Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE).
Kommissionssprecher Alfred Heer (svp, ZH) erinnerte daran, dass das Parlament mit der
vorgesehenen Teilrevision des Parlamentsgesetzes und einer Stärkung der Oberaufsicht
mehr Kontrolle über die Bundesverwaltung erhalten würde, wo es «ja genügend
Skandale» gebe, die es aufzudecken gelte. Bundeskanzler Thurnherr beteuerte, dass
der Bundesrat die Idee für die Schaffung einer AoDel nachvollziehen könne, aber keine
Notwendigkeit sehe. Er verzichte auf einen Antrag, da es sich hier um eine Frage des
Parlaments handle, wolle aber daran erinnern, dass die vom Entwurf vorgesehene
Einschränkung der Rechte des Bundesrats bei Untersuchungen nicht sachgerecht sei
und bei Eintreten auf die Vorlage dann noch diskutiert werden müsste. Ob es zu dieser
Diskussion kommen wird, liegt nun wieder beim Ständerat. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations permanentes
chargées des relations avec les parlements des Etats limitrophes (49e législature). Le
compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 42

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY

Lors de la session parlementaire d'été 2016, le Conseil des Etats et le Conseil national
ont tous deux pris acte du rapport relatif aux activités des délégations non
permanentes instituées par les Commissions de politique extérieure (49e législature).
Le compte-rendu n'a suscité aucun commentaire. 43

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
AUDREY BOVEY

Im Dezember 2019 wurde der Bericht der 50. Legislaturperiode über die Tätigkeiten
der Delegationen für die Beziehungen zu den Nachbarstaaten veröffentlicht. Der
Bericht gab Auskunft über die Arbeitsbesuche der seit 2003 bestehenden
Delegationen, die im Gegensatz zu «parlamentarischen Gruppen» über einen offiziellen
Charakter verfügen. Die Delegationen für die Beziehungen zum Deutschen Bundestag,
dem österreichischen Parlament, zum französischen Parlament, zum italienischen
Parlament und zum Landtag Liechtenstein führten in der Legislaturperiode 2016-2019
allesamt mehrere Arbeitsbesuche in den jeweiligen Staaten durch und empfingen im
Gegenzug die ausländischen Delegationen auch in der Schweiz. 
Der Nationalrat nahm in der Herbstsession 2020 stillschweigend Kenntnis vom Bericht.
Im Ständerat äusserte sich Carlo Sommaruga (sp, GE) zur Bedeutung der Delegationen,
die durch die Pflege der bilateralen Beziehungen «parlamentarische Diplomatie»
betrieben. Der parlamentarische Austausch habe in der vergangengen Legislaturperiode
auch dazu beigetragen, die Funktionsweise der Schweizer Institutionen zu erklären.
Dies sei insbesondere angesichts gewisser Entscheidungen (beispielsweise der
Masseneinwanderungsinitiative) hilfreich gewesen, um heikle Fragen zu klären. 44
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Les deux chambres du parlement ont par ailleurs transmis une motion de la commission
des constructions publiques du Conseil national (CCP-CN) demandant au Conseil
fédéral de prendre systématiquement en considération les potentiels en termes
d’efficacité énergétique et d’utilisation d’énergies renouvelables lorsqu’il s’agit de
construire ou de rénover des installations fédérales . 45

MOTION
DATUM: 21.12.2011
LAURENT BERNHARD

Umweltschutz

Lärmschutz

Über die Lärmbekämpfung erstattete der Bundesrat im April einen besonderen
Bericht, wobei er parlamentarischen Vorstössen aus dem Jahre 1956 entsprach. Dem
Bericht wurde die 1963 veröffentlichte Expertise einer vom Bundesrat bestellten
Kommission zugrunde gelegt. ln Übereinstimmung mit dieser Expertise wurden eine
Revision des Luftfahrtgesetzes sowie neue Gesetze über die Typenprüfung von Bau-
und Landwirtschaftsmaschinen in Aussicht gestellt; weitere Vorschläge der Experten
wurden als entbehrlich bezeichnet. Für die vorgesehenen legislativen und
administrativen Massnahmen erklärte der Bundesrat mit den Experten die bestehende
Verfassungsgrundlage als genügend; immerhin liess er die Frage einer
Verfassungsrevision im Zusammenhang mit der Prüfung der neuen
Immissionsschutzmotion noch offen. (Dabei wurde speziell eine neue
Verfassungsgrundlage für den Schallschutz in Wohnbauten in Betracht gezogen; dem
Bedürfnis nach einem solchen Schutz soll einstweilen durch entsprechende
Bedingungen für die Wohnbausubventionen Rechnung getragen werden.) Er wies
ausserdem auf die Notwendigkeit hin, gewisse Probleme der Lärmbekämpfung auf
internationaler Ebene zu lösen, und erwähnte entsprechende Studien und
Verhandlungen. Während der Ständerat vom ganzen Bericht zustimmend Kenntnis
nahm, griff der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission den Expertenvorschlag für
eine besondere Bundeszentralstelle für Lärmbekämpfung wieder auf und überwies ein
dahingehendes Postulat.

NR Dürrenmatt (lib., BS) beklagte, dass mangelnde Energie der Kantone bei der
Durchführung einer ihnen obliegenden Aufgabe dazu Anlass gebe, nach einem
eidgenössischen «Antilärm-Vogt» zu rufen. 46

BERICHT
DATUM: 12.12.1966
PETER GILG

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

La CdG-CE s'intéresse depuis 2016 à l'IMZ, la structure interdépartementale pour la
coopération migratoire internationale, mise en place en 2011. Dans un premier rapport
de la CdG-CE, publié en 2016, certaines faiblesses et lacunes ont été pointées du doigt,
notamment au niveau de la coopération entre les départements. Suite à ce rapport, une
convention de coopération en matière de migration internationale a été signée entre le
DFJP et le DFAE. La Cdg-CE a demandé pour quelle raison le DEFR n'était pas inclus
dans cet accord. La commission a alors mis sur place une série d'auditions de
collaborateurs et collaboratrices des trois départements, qui ont révélé que certaines
lacunes étaient déjà en voie d'amélioration. En 2018, une évaluation externe de la
stratégie de gestion intégrée des frontières a pourtant remis en lumière les lacunes
structurelles de l'IMZ. La CdG-CE a alors effectué de nouvelles auditions en 2019, qui
révèlent que le SECO est encore peu intégré à la structure interdépartementale. Le
Conseil fédéral n'étant pas de cet avis, il a annoncé ne pas entreprendre
d'améliorations structurelles, mais travailler uniquement sur quelques points. La CdG-
CE a alors affirmé dans son rapport 2019 qu'elle clôt le dossier, pour le reprendre à
moyen terme. 47
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Medienpolitische Grundfragen

Darüber, dass der im Herbst 2019 gefällte Entscheid zur Erweiterung des Sachbereichs
«Medien» zu «Medien und Medienvielfalt» Sinn mache, waren sich die Büros und
Kommissionen im Grunde einig. Hingegen zeigte sich Uneinigkeit in Bezug auf die Frage,
welche Kommission denn nun für diesen Sachbereich zuständig sei. Zu dieser Frage
kam es, da der Bereich «Medienvielfalt» vor der Neuzuteilung in die Kompetenz der
Staatspolitischen Kommission (SPK) fiel, während sich die Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF) über viele Jahre mit dem Sachbereich «Medien» (Radio,
Fernsehen und Internet) beschäftigt hatte – konkret seit 17 Jahren, als die KVF-NR 2003
das zu revidierende Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) beriet, wie Edith Graf-Litscher
(sp, TG) für das Büro ausführte. Nach Einbezug aller Fraktionspräsidentinnen und
-präsidenten und der Konsultation der Kommissionen hatten die Büros beider Räte im
September 2019 beschlossen, den fusionierten Sachbereich auf die 51. Legislatur der
Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen zuzuordnen. 
Die SPK-NR zeigte sich nicht einverstanden mit dem Entscheid und wollte mit einer
Motion das Büro des Nationalrates beauftragen, den Bereich «Medien und
Medienvielfalt» der Staatspolitischen Kommission zuzuteilen, da sie die Zuteilung zur
KVF als sachfremd erachtete. In der nationalrätlichen Debatte im Frühjahr 2020 zeigte
sich das Büro-NR überrascht, dass die SPK-NR kurz nach dieser Neuregelung bereits
wieder eine Anpassung verlangte, und begründete die Zuteilung zur KVF mit der
gängigen Praxis: Neben den RTVG-Revisionen (2006, 2014) seien etwa auch die Service-
public-Diskussionen in der KVF diskutiert und die No-Billag-Initiative von dieser
behandelt worden, womit man sich grosses Fachwissen angeeignet habe. Die Vertreter
der SPK-NR und der Sprecher einer unterstützenden Minderheit des Büro-NR
argumentierten, dass Medienpolitik eine staatspolitische Kernaufgabe sei. Die aktuellen
Entwicklungen in der Medienbranche würden viele staatspolitisch relevante Fragen in
Zusammenhang mit der öffentlichen Meinungsbildung aufwerfen, so etwa, ob es den
Medien mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auf Dauer noch gelingen
werde, «den politischen Prozess in einem Umfang, in einer Vielfalt und in einer Qualität
abzubilden, die für die direkte Demokratie noch auf der Höhe der Zeit sind», wie
Kommissionssprecher Wermuth (sp, AG) ausführte. Mit 137 zu 42 Stimmen bei 9
Enthaltungen beschloss der Nationalrat auf Anraten einer Mehrheit des Büro-NR die
Ablehnung der Motion. Unterstützende Stimmen fanden sich in allen Fraktionen, in
erster Linie aber bei der SVP-, gefolgt von der SP- und der Mitte-Fraktion. 48

MOTION
DATUM: 04.03.2020
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Die eidgenössischen Wahlen 95 brachten der SP mit 15 Sitzgewinnen (Inkl. dem Sitz der
Partito socialista unitario (TI), der 1991 noch nicht der SP zugezählt wurde) und einem
Wählerzuwachs von 3,3% auf 21,8% einen historischen Sieg, nachdem sie im
Berichtsjahr auf kantonaler Ebene vier Sitze zugelegt hatte. Erstmals seit 1979 wurde die
SP, auf Kosten der FDP, wieder wählerstärkste Partei. SP-Präsident Peter Bodenmann
provozierte die Grünen und die verschiedenen Wahlbündnisse links der SP, die nur
bescheidene Resultate erzielten, danach mit der These, dass «die SP die einzige
relevante soziale Kraft der Schweiz» sei, und dass es im linken Parteienspektrum als
Machtfaktor nur mehr die SP geben könne. 49

WAHLEN
DATUM: 22.10.1995
EVA MÜLLER

Anfang Dezember kam es in der SVP zu einem innerparteilichen Konflikt, als die
Fraktion den links von der Parteilinie politisierenden Bündner Nationalratsmitgliedern
Gadient und Hassler deren Sitze in wichtigen Kommissionen entzog. Die Bündner
Kantonalpartei protestierte gegen dieses Vorgehen und verlangte eine Aussprache.
Hassler erhielt schliesslich einen Sitz in der Wirtschaftspolitischen Kommission. 50
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Linke und ökologische Parteien

Die Grünen machten nach den Wahlen ihren Anspruch geltend, bei der Besetzung des
Nationalratspräsidiums berücksichtigt zu werden. Die Bundesratsparteien wechselten
sich bisher bei diesem Amt einem Turnus folgend ab. Um im Jahr 2010 an die Reihe zu
kommen, stellten die Grünen mit Maya Graf (BL) eine Kandidatin für das zweite
Vizepräsidium des Nationalrates auf. Die SP hätte, um den Anspruch der Grünen zu
erfüllen, auf das Präsidium im Jahr 2010 verzichten müssen. Die Grünen konnten sich
schliesslich mit ihrer Kampfkandidatur für das zweite Vizepräsidium nicht durchsetzen.
Auch bei den Kommissionspräsidien wurden die Grünen kaum berücksichtigt. 51

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2007
SABINE HOHL

Konservative und Rechte Parteien

Bei den kantonalen Wahlen gelang die Verteidigung der Sitze nicht nach Wunsch.
Lediglich in Basel-Landschaft konnte die EVP ihre vier Sitze knapp halten (4,7%, -0,9
Prozentpunkte). In Appenzell Ausserrhoden und in Freiburg verlor sie hingegen je einen
Sitz. Dies hatte zur Folge, dass sie in Ausserrhoden nur noch mit einem Mandat und in
Freiburg gar nicht mehr im kantonalen Parlament vertreten war. In Zürich hielt die EVP
nach den kantonalen Wahlen noch sieben Sitze, beklagte also den Verlust von drei
Sitzen (3,4%, -1,4 Prozentpunkte). In Zürich trat die EVP zudem mit Nationalrätin Maja
Ingold auch zu den Regierungsratswahlen an. Als einzige der neun Kandidierenden
erreichte sie das absolute Mehr allerdings nicht.

WAHLEN
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Der im Kanton Genf starke MCG, der bei den nationalen Wahlen im Herbst 2011
überraschend einen Genfer Nationalratssitz gewinnen konnte, war auf nationaler Ebene
auf verlorenem Posten. Mauro Poggia konnte sich als einziger Vertreter keiner Fraktion
anschliessen und war deshalb auch in keiner Kommission vertreten. Der MCG hatte sich
– dort wesentlich stärker als die UDC (SVP) – in Genf mit der SVP überworfen, was mit
ein Grund sein dürfte, weshalb die SVP-Fraktion zwar die Lega, nicht aber den MCG in
ihre Fraktion aufnahm. Den Vorstössen, die Poggia bereits in grosser Zahl eingereicht
hatte, wurden im Parlament bisher kaum Beachtung geschenkt. 52

PARTEICHRONIK
DATUM: 07.08.2013
MARC BÜHLMANN

Verbände

Industrie, Handel und Unternehmer

Der Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher sah sich im Juni 2019 mit dem Vorwurf
konfrontiert, bereits vor seinem Amtsantritt bei Swissmem, als er also noch
Generalsekretär beim WBF war, dem Industrieverband vertrauliche Angaben über
einen Antrag Aebi (svp, BE) betreffend die Handhabung von Palmölimporten zugespielt
zu haben, der für eine damals noch bevorstehende Sitzung der APK-NR im Jahr 2018
zum Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien
traktandiert war.
Gemäss Medienberichten wollte sich Andreas Aebi (svp, BE) im November 2018 per
Antrag in der APK-Sitzung um erneut strengere Bestimmungen bezüglich der Palmöl-
Importe im Freihandelsabkommen mit Indonesien bemühen, nachdem die Auflagen im
September bereits im Ständerat nach Annahme einer Motion verschärft worden waren.
Laut Basler Zeitung hätte eine Annahme des Antrags von Aebi den Abschluss des
Freihandelsabkommens erschwert und «gravierende Folgen für die Swissmem-
Unternehmen und die übrige Exportwirtschaft» gehabt. Zwar zog Aebi letztlich seinen
Antrag an der besagten Sitzung im November wieder zurück, dass Brupbacher aber
Swissmem bereits vor der Behandlung des Antrags in der Sitzung vor dessen Inhalt
warnte, sorgte schliesslich für den Eklat: Die Presse berichtete über einen Mailwechsel
zwischen Brupbacher und dem damaligen Interimsdirektor von Swissmem, Jean-Philipp
Kohl, der nur wenige Tage vor der Sitzung stattgefunden hatte. Dem Tages-Anzeiger
zufolge, welcher Auszüge aus der Korrespondenz veröffentlichte, bezeichnete
Brupbacher darin den Antrag Aebis als «desaströs» und betonte, es gelte, den «einen
oder anderen Parlamentarier aus CVP und SVP» von den negativen Auswirkungen des
Antrags zu überzeugen. Kohl dankte daraufhin Brupbacher und fragte nach, ob denn
«alle anderen in der Kommission» entweder «clean» oder bereits «hoffnungslos
verloren» seien. Angeblich erhielten mehrere CVP-Politiker sodann Mails von Kohl,
worin sie darum gebeten wurden, mögliche Verschärfungen betreffend das
Freihandelsabkommens zu bekämpfen.

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 06.12.2019
CHRISTIAN GSTEIGER
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Mit seinem Verhalten, so der im Sommer 2019 laut gewordene Vorwurf, habe sich
Brupbacher bereits vorsorglich für seinen zukünftigen Arbeitgeber eingesetzt und
dadurch «zahlreiche Punkte des Verhaltenskodexes des Bundespersonals» wie etwa die
Ausstandspflicht bei Befangenheit oder die Geheimhaltungspflicht verletzt. Gegenüber
den Medien bezeichnete auch APK-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL)
nach Bekanntwerden des Vorfalls das Vorgehen Brupbachers als «nicht akzeptabel»
und im November 2019 eröffnete die Bundesanwaltschaft gar ein Strafverfahren gegen
den heutigen Verbandsdirektor. Brupbacher selbst sei sich laut NZZ keiner Schuld
bewusst – auch gelte die Unschuldsvermutung –, denn die Traktandenliste für die
diskutierte Sitzung von 2018 sei «breit bekannt» und der «Widerstand gegen das
Freihandelsabkommen» kein Geheimnis gewesen. 53
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